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Satzungsbescheinigung 

Hiermit bescheinige ich, dass die geanderten Bestimmungen der beigefügten Sat- 
zung der Firma 

ATOSS Software SE 

mit dem Sitz in Miinchen 

mit dem Beschluss tiber den Formwechsel und dem Beschluss der Hauptversamm- 
lung von heutigen Tage sowie die nicht durch letztgenannten Beschluss geänderten 
Satzungsbestimmungen mit der als Teil des F ormwechselbeschlusses eingereich- 
ten Satzung des neuen Rechtsträgers übereinstimmen. 

Nach Angabe war der Notar, sein Sozius bzw. Notarvertreter außerhalb seiner 
Amtstatigkeit nicht für die Beteiligten tätig. 

München, den 30.04.2024 

A 

\ 
L 

Dr. Oliver Vossius, Notar 
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

SATZUNG 

der 

ATOSS Software SE 

(nachfolgend „Gesellschaft“ genannt) 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) und führt 

dıe Firma 

ATOSS Software SE 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München. 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die Unternehmensberatung, Erstellung von 

Organisations- und Software-Konzepten, Forschung und Entwicklung im Bereich 

Anwendungs- und Systemsoftware sowie der Handel mit Software- und 

Hardwareprodukten aller Art, ferner die Beteiligung an oder Übernahme von 

Unternehmen mit gleicher Zielsetzung im In- und Ausland. 
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(2) Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte durchführen, die dem 

Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. 

(3) Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die 

Gesellschaft ist außerdem ermächtigt, Unternehmen mit ähnlichem 

Geschäftsgegenstand zu gründen, zu erwerben und zu leiten, ihren Betrieb ganz oder 

teilweise in verbundene Unternehmen auszugliedern oder verbundenen Unternehmen 

zu überlassen. 

§ 3 

Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im 

Bundesanzeiger, sofern nicht gesetzlich zwingende Vorschriften etwas anderes 

vorsehen. 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere dürfen auch im Wege der 

Datenfernübertragung übermittelt werden, sofern die Voraussetzungen hierfür 

vorliegen. 

§ 4 

Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft betragt 

Euro 15.906.272,00 

und ist eingeteilt in 15.906.272 Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Das 

Grundkapital in Höhe von Euro 7.953.136,00 wurde im Wege der Umwandlung der ATOSS 

Software AG mit Sitz in München in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas 

Europaea, SE) erbracht.



(2) 

(3) 

(4) 

Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch für neue Aktien aus einer 

Kapitalerhöhung, es sei denn, im Beschluss über die Kapitalerhöhung wird eine andere 

Bestimmung getroffen. 

Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt 

der Vorstand. Ein Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist 

ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach den 

Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen sind. 

Über mehrere Aktien eines Aktionärs oder über alle Aktien kann auch eine Urkunde 

ausgestellt werden. Die Ausgabe von Einzelurkunden oder Sammelurkunden kann auch 

von der Kostenübernahme durch den jeweiligen Aktionär abhängig gemacht werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29. April 2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen 

Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 

3.181.254,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären 

grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären 

auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren 

durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von S 186 

Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das 

Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, 

(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen: 

(b) wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlage im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von 

sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb von 

sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen 

Gesellschaft ausgegeben werden: 

oS
)



(C) 

(d) 

(e) 

wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der 

Ausgabepreis je neuer Aktie den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 

der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der ın 

dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf 

insgesamt 20% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder des 

Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der 

Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 20% des 

Grundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder 

Wandlungsrechten bzw. -pflichten aus Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen und/oder -genussrechten auszugeben sind, sofern 

diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung 

des $ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. - 

pflichten, die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft 

im Sinne von $ 18 AktG ausgegeben wurden oder noch werden, an der die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 

Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Optionsausübungs- oder 

Wandlungspflichten zustehen würde; 

wenn die neuen Aktien im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen 

aktienbasierten Programmen an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder Arbeitnehmer 

eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder Mitglieder der 

Geschäftsführung eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens 

ausgegeben werden sollen, wobei das Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft bzw. das



Organverhältnis oder Arbeitsverhältnis zu einem mit ihr verbundenen 

Unternehmen im Zeitpunkt der Zusage der Aktienausgabe bestehen muss; in dem 

durch § 204 Abs. 3 Satz 1 AktG zugelassenen Rahmen kann die auf die neuen 

Aktien zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt werden, 

den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen 

einstellen können. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insgesamt 5% des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder des Grundkapitals zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung; 

und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage dieser 

Ermächtigung oder eines anderen genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage ausgegebenen Aktien insgesamt 20% des 

Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder des Grundkapitals im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf die 

vorstehend genannte 20%-Grenze werden angerechnet 

- eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts veräußert werden, sowie 

- neue Aktien, die aufgrund von während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen und/oder Options- bzw. Wandelgenussrechten 

auszugeben sind. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte, 

die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, 

insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der 

neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden: die neuen Aktien 

können, soweit gesetzlich zulässig, insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn 

des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt



der Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung 

über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals oder nach 

Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung 

entsprechend anzupassen. 

(5) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 3.181.254,00 durch Ausgabe von bis zu 3.181.254 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung bzw. Auferlegung von Options- 

und/oder Wandlungsrechten bzw. - pflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen 

„Schuldverschreibungen"), die aufgrund der von der Hauptversammlung am 30. April 

2021 zu Tagesordnungspunkt 10 beschlossenen Ermächtigung bis zum 29. April 2026 

von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft im Sinne des $ 18 AktG, an der die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, begeben bzw. 

sarantiert werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. April 2021 unter Tagesordnungspunkt 

10 lit. a) jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Schuldverschreibungen von Options- und/oder Wandlungsrechten Gebrauch machen 

oder zur Optionsausübung oder Wandlung verpflichtete Inhaber bzw. Gläubiger von 

Schuldverschreibungen ihre Optionsausübungs- bzw. Wandlungspflicht erfüllen oder 

soweit die Gesellschaft oder das die Schuldverschreibung begebende 

Konzernunternehmen ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 

des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils 

nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen 

börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- 

bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Optionsaustibungs- bzw. 

Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.



(1) 

(1) 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die F assung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang 

stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 

Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der 

Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Optionsausübungs- oder 

Wandlungspflichten. 

85 

Dualistisches System, Organe 

Die Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungs- und Aufsichtssystem, bestehend aus 

einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat). 

Organe der Gesellschaft sind: 

(a) Der Vorstand, 

(b) der Aufsichtsrat, 

(c) die Hauptversammlung. 

86 

Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands 

Der Vorstand besteht, unbeschadet zwingender gesetzlicher Vorschriften. aus einem 

oder mehreren Vorstandsmitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der 

Vorstandsmitglieder.



(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder erfolgt durch den Aufsichtsrat. 

Der Aufsichtsrat kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. 

Besteht der Vorstand aus mehr als einer Person, kann der Aufsichtsrat ein Mitglied des 

Vorstands zum Vorsitzenden oder zum Sprecher und ein weiteres Mitglied als dessen 

Stellvertreter ernennen. 

Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt für einen Zeitraum von höchstens fünf 

Jahren. Wiederbestellungen, jeweils für höchstens fünf Jahre, sind zulässig. 

87 

Geschäftsordnung des Vorstands 

Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. 

§ 8 

Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten, wenn der Vorstand nur aus einer Person 

besteht, durch diese, wenn der Vorstand aus mehreren Personen besteht 

(a) durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder 

(b) durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen. 

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, kann der Aufsichtsrat einem, mehreren oder 

allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der Aufsichtsrat kann 

einzelne oder mehrere Vorstandsmitglieder für Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft als 

Vertreter eines Dritten von den Beschränkungen des § 181 Alternative 2 BGB befreien. 

$ 112 AktG bleibt unberührt.



§ 9 

Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands und Beschlussfassung 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung im 

(2) 

(4) 

Unternehmensinteresse. Er ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die 

Beschränkungen einzuhalten, die sich aus den Bestimmungen des Gesetzes, der Satzung 

und der Geschäftsordnung für den Vorstand (§ 7) oder aus einem Beschluss der 

Hauptversammlung nach § 1 19 AktG ergeben. 

Die folgenden Arten von Geschäften dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

vorgenommen werden: 

(a) Veräußerung des Unternehmens als Ganzes oder Teilen hiervon; 

(b) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen sowie die Übernahme von oder die 

Verfügung über mehrheitliche Beteiligungen: 

(c) Abschluss, Änderung und Aufhebung von Unternehmensverträgen i.S.v. §§ 291, 

292 AktG. 

Der Aufsichtsrat kann weitere Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig 

machen ($ 16 Absatz 2). 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn sämtliche Vorstandsmitglieder zu einer Sitzung 

eingeladen sind bzw. die Einladung zu einer Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung 

erhalten haben und entweder (i) mindestens % seiner Mitglieder oder (ii) bei Teilnahme 

des Vorstandsvorsitzenden mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. Als Teilnahme an der Beschlussfassung gilt jede Form 

der Stimmabgabe durch ein Vorstandsmitglied, einschließlich einer Enthaltung. 

Der Vorstand beschließt, soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Vorschriften 

oder der Satzung Abweichendes ergibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Eine Stimmenthaltung eilt nicht als abgegebene Stimme. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Vorstands den Ausschlag.



(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

Erlass, Änderung oder Aufhebung des Geschäftsverteilungsplans erfordern im Fall der 

Zuständigkeit des Vorstands einen einstimmigen Beschluss des Gesamtvorstands. Der 

Beschluss muss im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat getroffen werden. Kommt ein 

einstimmiger Beschluss des Gesamtvorstands nicht zustande, hat der Vorsitzende des 

Vorstands den Aufsichtsrat zu ersuchen, die Geschäftsverteilung zu regeln. 

Der Vorsitzende des Vorstands kann gegen Geschäftsführungsmaßnahmen von 

Vorstandsmitgliedern und gegen Beschlüsse des Gesamtvorstands Widerspruch 

einlegen. Macht der Vorsitzende des Vorstands von diesem Widerspruchsrecht 

Gebrauch, muss die Geschäftsführungsmaßnahme bzw. die Ausführung des 

Beschlusses unterbleiben. 

§ 10 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. Hiervon werden drei Mitglieder von der 

Hauptversammlung gewählt. Ein weiteres Mitglied wird — vorbehaltlich der Regelung 

in Absatz 6 — von dem in den nachfolgenden Absätzen 3 bis 5 dieses § 10 näher 

bestimmten Entsendungsberechtigten in den Aufsichtsrat entsandt. 

Zu den von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats 

der ATOSS Software SE werden bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, 

die über die Entlastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr der ATOSS 

Software SE beschließt, bestellt: 

(a) Herr Moritz Zimmermann, wohnhaft in München, General Partner der 42CAP 

Manager GmbH, München 

(b) Herr Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, wohnhaft in München, 

Präsident des Bundes der Steuerzahler in Bayern e.V. 

(c) Herr Klaus Bauer, wohnhaft in Nürnberg, Aufsichtsrats- und Beiratsmitglied. 

-10-



(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Das erste Geschäftsjahr der ATOSS Software SE ist das Geschäftsjahr, in dem die 
Umwandlung der ATOSS Software AG in die Rechtsform der SE im Handelsregister 
eingetragen wird. 

Das Entsendungsrecht gemäß vorstehendem Absatz 1 Satz 3 steht der Aktionärin AOB 
Invest GmbH mit Sitz in Grünwald, Landkreis München (Amtsgericht München, HRB 
194529) zu, wenn und solange die AOB Invest GmbH Aktien in Höhe von mindestens 
10 % des Grundkapitals hält. 

Fällt die Beteiligung der AOB Invest GmbH unter die Schwelle von 10% des 
Grundkapitals, so steht das Entsendungsrecht gemäß vorstehendem Absatz | Satz 3 
nicht mehr der AOB Invest GmbH, sondern der Aktionärin General Atlantic Chronos 
GmbH mit Sitz in Miinchen (Amtsgericht München, HRB 284694) zu, wenn und 
solange die General Atlantic Chronos GmbH Aktien in Höhe von mindestens 10 % des 
Grundkapitals hält. 

Das Entsendungsrecht gemäß vorstehendem Absatz 1 Satz 3 steht anstelle der AOB 
Invest GmbH bzw. General Atlantic Chronos GmbH unter den Voraussetzungen nach 
den Absätzen 3 und 4 auch deren jeweiligem Rechtsnachfolger zu. Unter 
„Rechtsnachfolger“ ist (i) der durch (got. grenztiberschreitenden) Formwechsel der 
AOB Invest GmbH bzw. General Atlantic Chronos GmbH nach §§ I Abs. 1 Nr. 4, 190 
ff., 333 ff. UmwG entstehende bzw. in neuer Rechtsform fortbestehende Rechtsträger 
oder (ii) im Fall einer (gef. grenzüberschreitenden) Verschmelzung der AOB Invest 
GmbH bzw. General Atlantic Chronos GmbH als übertragender Rechtsträger nach S$ | 
Abs. 1 Nr. 1, 2 ff. bzw. 305 ff. UmwG der übernehmende Rechtsträger zu verstehen. 

Bei erstmaligem Unterschreiten der in den Absätzen 3 und 4 genannten Schwellen 
entfällt das Entsendungsrecht des jeweiligen Entsendungsberechtigten dauerhaft. Sofern 
es nach den vorstehenden Regelungen keinen Entsendungsberechtigten mehr gibt, wird 
das betreffende Mitglied des Aufsichtsrats von der Hauptversammlung gewählt. 

-|]-



(7) 

(8) 

(1) 

Das Entsendungsrecht ist durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand der 

Gesellschaft auszuüben. Der Entsendungsberechtigte muss gegenüber dem Vorstand 

das Bestehen der anwendbaren Mindestbeteiligung geeignet nachweisen. Für die 

Amtszeit des zu entsendenden Mitglieds finden die Bestimmungen des § ll 

entsprechende Anwendung. 

Gleichzeitig mit der Wahl bzw. Entsendung der ordentlichen Aufsichtsratsmitglieder 

können Ersatzmitglieder gewählt bzw. durch den Entsendungsberechtigten entsandt 

werden. Ein Ersatzmitglied tritt ein, wenn das Aufsichtsratsmitglied, als dessen 

Ersatzmitglied es bestellt ist, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. 

S11 

Amtszeit des Aufsichtsrats 

Vorbehaltlich § 10 Absatz 2 endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder mit der 

Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 

für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr, in 

dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann 

bei der Wahl des jeweiligen Mitglieds eine kürzere Amtszeit festlegen. In jedem Fall 

endet die Amtszeit jedoch spätestens nach sechs Jahren. 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist berechtigt, sein Amt unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft, vertreten 

durch den Vorstand, niederzulegen. Der Vorstand kann einer Verkürzung der 

Niederlegungsfrist oder einem Verzicht auf die Wahrung der Niederlegungsfrist 

zustimmen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Niederlegung auch fristlos 

erfolgen. 

Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so 

besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds, soweit die 

Hauptversammlung nicht bei der Wahl eine andere Amtszeit unter Beachtung von 

Absatz 1 bestimmt. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden, so erlischt



(1) 

( 

( 

) 

) 

(1) 

( 

( 

) 

) 

sein Amt mit der Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der ein neues 
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

§ 12 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter 

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter aus dem Aufsichtsrat 
aus, so ıst alsbald eine Neuwahl] vorzunehmen. 

Der Stellvertreter hat nur dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser 
verhindert ist und das Gesetz, diese Satzung oder die Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrats nichts anderes bestimmen. 

§ 13 
Verfahren fiir Sitzungen des Aufsichtsrats und Abstimmungen 

Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle von seinem 
Stellvertreter einberufen. 

Die Einberufung hat schriftlich, per Telefax oder unter Verwendung anderer 
gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) unter Mitteilung der 
Tagesordnung zu erfolgen. In dringenden Fällen kann die Einberufung auch mündlich 
erfolgen. 

Sitzungen werden als Präsenzsitzungen oder auf Anordnung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats als Telefon- und/oder Videokonferenz abgehalten. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats kann bestimmen, dass an einer Präsenzsitzung auch einzelne Mitglieder 
des Aufsichtsrats per Telefon und/oder Videoübertragung teilnehmen können. Eine 
solche kombinierte Beschlussfassung ist zulässig, wenn ihr kein Mitglied des



(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Aufsichtsrats widerspricht. Der Aufsichtsratsvorsitzende — 1m Verhinderungsfalle sein 

Stellvertreter - bestimmt den Sitzungsort und leitet die Sitzung. 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung 

ordnungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 

insgesamt zu bestehen hat, mindestens jedoch drei seiner Mitglieder, an der 

Abstimmung teilnehmen. Als Teilnahme eilt auch die Enthaltung. 

Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit Gesetz oder Satzung nichts Abweichendes bestimmen. Eine 

Stimmenthaltung gilt nicht als abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme des Vorsitzenden und im Falle seiner Verhinderung die seines 

Stellvertreters. 

Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats kann auf Anordnung des Vorsitzenden oder im 

Falle seiner Verhinderung auf Anordnung seines Stellvertreters auch außerhalb von 

Präsenzsitzungen durch mündliche, fernmündliche, schriftliche oder unter Verwendung 

anderer gebräuchlicher Kommunikationsmittel (insbesondere auch Videokonferenzen) 

‘ibermittelte Stimmabgabe oder durch Kombination der vorstehenden Verfahren 

erfolgen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben kein Recht, dieser Anordnung Zu 

widersprechen. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift zu 

fertigen, die vom Leiter der jeweiligen Sitzung Zu unterzeichnen ist. Im Fall des 

Absatzes 6 ist die Niederschrift vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder bei seiner 

Verhinderung von seinem Stellvertreter zu unterzeichnen und den anderen Mitgliedern 

des Aufsichtsrats unverzüglich zu überlassen. 

§ 14 

Verschwiegenheitspflicht 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über vertrauliche Berichte und vertrauliche 

Beratungen sowie Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und 
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Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, 
Stillschweigen zu bewahren. 

§ 15 

Vergiitung des Aufsichtsrats 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz der ihm bei der Austibung seiner 
Amtstatigkeit erwachsenden Auslagen eine Vergütung, die durch Beschlussfassung der 
Hauptversammlung unter Beachtung der Bestimmungen des § 113 AktG festgelegt wird. Zu 
dem  Auslagenersatz und den Vergütungen werden anfallende Umsatzsteuern 
(Mehrwertsteuern) erstattet. 

§ 16 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung 
oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht auch das Recht zu, 
die Hauptversammlung einzuberufen. 

(2) Der Aufsichtsrat kann für den Einzelfall oder generell durch Geschäftsordnung 
bestimmen, dass bestimmte Geschäfte oder Arten von Geschäften nur mit seiner 
Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

(3) Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, 
vorzunehmen. 

$ 17 
Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer deutschen 
Großstadt (mehr als 100.000 Einwohner) statt. 

15.



(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Das 

auf Gesetz beruhende Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, 

bleibt unberührt. 

Die ordentliche Hauptversammlung wird “anerhalb der ersten sechs Monate eines jeden 

Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft 

einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. 

Für die Einberufung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 AktG werden gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen übermittelt. 

Der Vorstand ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen, und zwar auch in der Weise, dass 

die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. 

Der Vorstand ist bis zum 27. April 2028 ermächtigt, vorzusehen, dass die 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Im Fall 

der virtuellen Hauptversammlung findet $ 17 Abs. 1 der Satzung keine Anwendung. 

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch 

ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und 

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch 

ermächtigt. nähere Bestimmungen zum Umfang und Verfahren der Online-Teilnahme 

zu treffen. Macht der Vorstand von den Ermächtigungen nach vorstehenden Sätzen 

Gebrauch. sind die aufgrund der Ermächtigung getroffenen Bestimmungen zusammen 

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 
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§ 18 
Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Austibung des Stimmrechts und zur 

(2) 

(3) 

(1) 

Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis 
Ihres Anteilsbesitzes vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer in der 
Einladung bezeichneten Stelle in Textform in deutscher oder englischer Sprache 
innerhalb der gesetzlichen Fristen anmelden. 

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG 
aus, der sich auf einen gemäß den gesetzlichen Vorgaben in der Einladung zu 
bestimmenden Zeitpunkt zu beziehen hat und spätestens bis zum Ablauf der 
Anmeldefrist nach Absatz 1 zugegangen sein muss. Dieser Nachweis ist in Textform in 
deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. 

Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung darf. 
sofern sie nicht den Vorsitz in der Hauptversammlung führen, in Abstimmung mit dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn die 
physisch Anwesenheit des Aufsichtsratsmitglieds aufgrund rechtlicher 
Einschränkungen oder gesundheitlicher Risiken nicht möglich oder nicht vertretbar 
erscheint oder wenn das Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder 
eine Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung mit einer unangemessen langen 
Reisedauer verbunden wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung abgehalten wird. 

§ 19 
Stimmrecht und Beschlussfassung in der Hauptversammlung, Vollmacht 

Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend



(3) 

(4) 

() 

(1) 

etwas anderes vorschreibt. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 

entgegenstehen, bedarf es für Satzungsänderungen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

abgegebenen Stimmen oder, sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten 

ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten dabei 

nicht als abgegebene Stimmen. In den Fällen, in denen das Gesetz zusätzlich eine 

Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, 

sofern nicht durch Gesetz eine gröbere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die 

einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Widerruf kann auch durch persönliches 

Erscheinen zur Hauptversammlung erfolgen. In der Einberufung kann eine 

Erleichterung der Textform bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 

mehrere von diesen zurückweisen. 

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme an der 

Hauptversammlung ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, nähere 

Bestimmungen zum Verfahren der Briefwahl zu treffen. Macht der Vorstand von den 

Ermächtigungen nach vorstehenden Sätzen Gebrauch, sind die aufgrund der 

Ermächtigung getroffenen Bestimmungen zusammen mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt zu machen. 

§ 20 

Vorsitz in der Hauptversammlung und Versammlungsleitung 

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall 

der Abwesenheit des Vorsitzenden der stellvertretende Vorsitzende. Sind sowohl der 

Vorsitzende als auch der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats verhindert, so 
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(2) 

(3) 

eröffnet der zur Beurkundung zugezogene Notar die Hauptversammlung und lässt den 
Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung wählen. 

Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 
Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. 

Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, bereits zu Beginn der 
Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 
für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 
oder ftir den einzelnen Frage- oder Redebeitrag festzusetzen. Bei der Festlegung der fiir 
den einzelnen Frage und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der 
Versammlungsleiter zwischen erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren 
sachgerechten Kriterien entscheiden. 

§ 21 

Niederschrift über die Hauptversammlung 

Für die Niederschrift über die Verhandlungen der Hauptversammlung gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

§ 22 

Lagebericht und Jahresabschluss, 

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

(1) Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss 
und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr in den ersten drei 
Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen. Diese Unterlagen sind unverzüglich 
nach ihrer Aufstellung sowie mit dem Vorschlag für den Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat 
vorzulegen. 
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(2) 

(3) 

(1) 

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des gemäß § 171 

Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in den ersten sechs Monaten 

des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die 

Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den im 

Gesetz vorgeschriebenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses und/oder 

die Billigung des Konzernabschlusses. 

Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Bar- auch eine Sachausschüttung 

beschließen. 

§ 23 

Gründungsaufwand 

Formwechsel in die ATOSS Software AG 

Die Gesellschaft trägt als Gründungsaufwand die Kosten des Notars und des 

Registergerichts, einschließlich der Veröffentlichungskosten, die anfallende Steuer und 

die sich auf die Gründung beziehenden Beratungskosten des Wirtschaftsprüfers bis zu 

einem Höchstbetrag von DM 12.000. Darin enthalten sind auch die Kosten der 

Formumwandlung. 

Formwechsel in die ATOSS Software SE 

Die Gesellschaft trägt die Kosten der Gründung der ATOSS Software SE durch 

Umwandlung der ATOSS Software AG in die Rechtsform der SE bis zu einem 

Gesamtbetrag von EUR 450.000,00. 



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 10.06.2024

Dr. Oliver Vossius, Notar


